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Rechtssatz

Der Begri  "mündlich" iSd § 62 Abs. 1 AVG wird gesetzlich nicht näher de niert. § 62 Abs. 1 bis 3 AVG entspricht seiner

Stammfassung, BGBl. Nr. 274/1925. Auch in den Materialien zur Stammfassung (Bericht des Verfassungsausschusses,

360 BlgNR, II. GP, 19) wird auf den Begri  "mündlich" nicht näher eingegangen. Angesichts der im Zeitpunkt der

Erlassung der Stammfassung des AVG im Jahr 1925 nicht vorhandenen technischen Möglichkeiten der zeitnahen Wort-

und Bildübertragung (das in der älteren Rechtsprechung behandelte Telefon betri t nur die Wortübertragung) ist

davon auszugehen, dass der historische Gesetzgeber für die mündliche Bescheiderlassung iSd § 62 Abs. 1 AVG

außerhalb der mündlichen Verhandlung die Gegenwart (physische Anwesenheit) der Partei voraussetzte. Schließlich

war in diesem Fall auch nach der Stammfassung des AVG gemäß § 62 Abs. 2 AVG der Inhalt und die Verkündung eines

mündlichen Bescheides in einer besonderen Niederschrift zu beurkunden und gemäß § 14 Abs. 3 AVG in der

Stammfassung die Niederschrift jeder (vernommenen oder sonst beigezogenen) Person vorzulesen und von dieser

eigenhändig zu unterfertigen.
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